
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung SI 
 

1. Grundsätze der Leistungsbewertung 
Die Leistungsbewertung orientiert sich am Schulgesetz §48, APO SI, Absatz 1 §6 sowie  Kapitel 5 des 
Kernlehrplans Spanisch (nachstehend abgekürzt als KLP) für die Sekundarstufe I. Die Fachkonferenz 
beschließt auf Grundlage dieses rechtlichen Rahmens die im Folgenden dargelegten Kriterien zur Leis-
tungsbewertung. Außerdem dienen auch die übergeordneten Grundsätze zur Leistungsbeurteilung 
und Leistungsrückmeldung des Leibniz Gymnasium als Basis für fachschaftsinterne Beschlüsse. Hier sei 
vorweg anzumerken, dass die Kapitel 2.5 (Projektarbeit) sowie 2.7 (Facharbeit) des schulinternen Leis-
tungsbewertungskonzepts für das Fach Spanisch in der Sekundarstufe I keine Relevanz haben, da unter 
Berücksichtigung des Kernlehrplans weder eine Projektarbeit noch eine Facharbeit vorgesehen sind. 

 
Grundsätzlich erhalten schriftliche Leistungen und Leistungen aus dem Bereich Sonstige Mitarbeit den 
gleichen Stellenwert. Über die Kriterien zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung werden 
die Schülerinnen und Schüler zu Beginn des Schuljahres von der unterrichtenden Fachlehrkraft infor-
miert.  

  
 
2. Übergeordnete Kriterien 
 
• Leistungsbewertung erfolgt vor dem Hintergrund der im Unterricht erworbenen Kompetenzen 

(vgl. KLP Spanisch und schulinternes Curriculum). 
 

• Kernbereiche der Leistungsbewertung im Fach Spanisch sind: 
o Kommunikative Kompetenzen  
o Interkulturelle Kompetenzen 
o Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachlicher Korrektheit 
o Methodische Kompetenzen  

 
• Leistungsbewertung im Fach Spanisch überprüft im Blick auf die Kompetenzerwartungen des 

KLP, dass die Schülerinnen und Schüler 
o Am Ende der Jahrgangsstufe 9 die Kompetenzstufe A1 des GeR mit Anteilen von A2 im 

rezeptiven Bereich erreichen. 
o Am Ende der Jahrgangsstufe 10 die Kompetenzstufe A2 des GeR mit Anteilen von B1 im 

rezeptiven Bereich erreichen. 
 
 
Grundsätze der Leistungsrückmeldung und –beratung 
Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und schriftlicher Form. Eine Rückmeldung über die in 
Klassenarbeiten erbrachte Leistung erfolgt in Form der Randkorrektur (vgl. auch Kapitel 3 dieses Leis-
tungsbewertungskonzeptes). 
Im Laufe eines Quartals dokumentierte Defizite werden in einem individuellen Beratungsgesprächs 
thematisiert und es erfolgt ein Austausch über den Kompetenzstand und Möglichkeiten eines weiteren 
Kompetenzerwerbs. Sollte es Förderbedarf geben, so wird auch dieser mit den Schülerinnen und Schü-
lern und ggf. ihren Eltern besprochen. Lernberatungen zum individuellen Leistungsstand können an 
Elternsprechtagen sowie auch in individuell vereinbarten Sprechzeiten stattfinden.  
 
 

 



3. Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ 
 

Konzeption und Bewertung von Klassenarbeiten 
• Klassenarbeiten greifen komplexe Situationen des handlungsorientierten Spanischunterrichts 

auf: mehrere Teilaufgaben überprüfen sowohl rezeptive als auch produktive Leistungen. Im 
Unterricht vermittelte Kompetenzen werden aufgegriffen und in den Aufgaben der Klassenar-
beiten überprüft. Hierbei werden alle Kompetenzen in der Regel im Kontext der interkulturel-
len Kompetenz überprüft, sprich unter Berücksichtigung eines entsprechenden Inhaltschwer-
punktes einer Lektion. Die zu überprüfenden Kompetenzen je Klassenarbeit ergeben sich wie 
folgt:  

 
(vgl. Empfehlungen Leistungsüberprüfung in den modernen Fremdsprachen in der Sekundarstufe I am Gymnasium vom 09.10.2020)  

 
• Die Überprüfung der verschiedenen Teilkompetenzen in einer schriftlichen Arbeit kann isoliert 

oder integriert in Form von halboffenen, offenen und geschlossenen Aufgaben erfolgen, wobei 
der Anteil offener Aufgaben im Laufe der zwei Jahre sukzessiv zunimmt.  
 

• Bei der Bewertung kommt der sprachlichen (Darstellungs-)Leistung grundsätzlich ein höheres 
Gewicht zu als der inhaltlichen Leistung. Bei der Bewertung offener Aufgaben werden die 
sprachliche und inhaltliche Leistung in der Regel im Verhältnis 60 (Sprache) zu 40 (Inhalt) ge-
wertet. Im Laufe der Lernzeit nimmt das Gewicht der inhaltlichen Leistung zu. Im sprachlichen 
(Darstellungs-)Bereich sind folgende Kriterien zu berücksichtigen: die Kommunikative Textge-
staltung, das Ausdrucksvermögen/Verfügen über sprachliche Mittel, die Sprachrichtigkeit so-
wie das Gelingen der Kommunikation als solcher. Auf Inhaltsebene werden der Umfang und die 
Genauigkeit der Kenntnisse sowie die Differenziertheit, gedankliche Stringenz und inhaltliche 
Strukturiertheit der Aussagen bewertet. Im Bereich des Leseverstehen und Hör/Hörsehverste-
hen ist bei der isolierten Überprüfung der Teilkompetenz nur zu bewerten, ob die Lösung das 
richtige Verständnis des Textes nachweist; sprachliche Verstöße werden nicht gewertet.  
 

• Die Bewertung der schriftlichen Leistungen und mündlichen Kommunikationsprüfungen er-
folgt kriteriengeleitet.  In entsprechenden Erwartungshorizonten werden den Schülerinnen 
und Schüler die Kriterien der Bewertung transparent gemacht.    
 

• Alle Teilaufgaben werden mit Punkten bewertet; zu erreichende und erreichte Punkte wer-
den gegenübergestellt. Die maximal zu erreichenden Punkte werden den Schüle rinnen und 
Schülern in der Aufgabenstellung bekannt gegeben.   

• Die Zuordnung der erreichten Gesamtpunktzahl zu einer Note soll sich an der Maßgabe 
orientieren, dass eine ausreichende Leistung vorliegt, wenn 50% der Gesamtpunktzahl er-
reicht werden.  

Leistungsüberprüfung in den modernen Fremdsprachen in der Sekundarstufe I am Gymnasium: 
Festlegungen in den Kernlehrplänen für das Gymnasium (2019/2020) und sich daraus ergebende  

Empfehlungen der Fachaufsicht zur Erstellung, Korrektur und Bewertung von schriftlichen Klassenarbeiten 

Vorgaben der Kernlehrpläne moderne Fremdsprachen (vgl. Kapitel 3) Empfehlungen der Fachaufsicht 
Formen der 
Leistungs-
überprüfung: 

Kompetenzen 
und Prüfungs-
formate 

• Überprüfungsformen, die für schriftliche Arbeiten eingesetzt werden,
müssen bei verschiedenen Gelegenheiten hinreichend und rechtzeitig
angewandt werden, sodass Schülerinnen und Schüler mit ihnen vertraut
sind.

• Alle Kompetenzen werden in der Regel im Kontext der interkulturellen
kommunikativen Kompetenz überprüft.

• Zu überprüfende Kompetenzen je Klassenarbeit:

* Erprobungsstufe (Englisch) und Stufe I: mindestens einmal pro Schuljahr
Stufe II und 3. Fremdsprache: mindestens einmal pro Stufe 

** In Stufe II und der 3. Fremdsprache ist Verfügen über sprachliche Mittel 
(isoliert) nur zusätzlich zu einer weiteren funktionalen kommunikativen 
Teilkompetenz möglich. 

• Die Überprüfung der verschiedenen Teilkompetenzen in einer
schriftlichen Arbeit kann isoliert oder integriert in Form von 
geschlossenen, halboffenen und offenen Aufgaben erfolgen. Die 
Bedeutung offener Aufgabenformate nimmt kontinuierlich zu und 
überwiegt am Ende der Sekundarstufe I. 

• Einmal im Schuljahr kann eine schriftliche Klassenarbeit durch eine
gleichwertige Form der schriftlichen oder mündlichen
Leistungsüberprüfung (z.B. eine mündliche Kommunikationsprüfung)
ersetzt werden. Im Fach Englisch ist eine mündliche Prüfung im letzten
Jahr der Sek. I verbindlich vorgesehen.

• Die Aufgaben in einer Klassenarbeit sollten unter einem thematischen Dach stehen.
• Neben der isolierten Überprüfung der einzelnen Teilkompetenzen ergeben sich als

vielfältige Möglichkeiten der integrierten Überprüfung u.a.:

 
oder 

oder 

oder weitere Kombinationen. 

• Die Schreibaufgabe soll als offene Aufgabe hinreichend Gestaltungsmöglichkeiten für
die freie Textproduktion eröffnen.

• Ein- und zweisprachige Wörterbücher sind, nachdem der Einsatz von
Wörterbüchern im Unterricht vorbereitet wurde (vgl. KLP Sprachlernkompetenz) und
sofern dies die Aufgabenstellung gebietet, grundsätzlich zugelassen. Ein
entsprechender Beschluss der Fachkonferenz für eine schul- bzw. jahrgangsstufen-
einheitliche Regelung wird vorausgesetzt. Mit Blick auf die ZP10 Englisch, in der keine
Wörterbücher verwendet werden dürfen, empfiehlt es sich, in Klassenarbeiten auch
die Bearbeitung von Aufgaben ohne Wörterbucheinsatz zu üben.

• Zur Stärkung der funktionalen kommunikativen Teilkompetenz Sprechen sind
mündliche Kommunikationsprüfungen an Stelle von Klassenarbeiten ab dem 
ersten Lernjahr einmal in jedem Schuljahr möglich.* 

• Hinweise zur Durchführung mündlicher Kommunikationsprüfungen können dem
Dokument „Hinweise aus der Praxis für die Praxis zur Durchführung mündlicher
Prüfungen in den modernen Fremdsprachen“ entnommen werden
(www.standardsicherung.nrw.de). Für die Bewertung der Leistungen wird das
landeseinheitliche Bewertungsraster empfohlen (vgl. VVzAPO-S I 6.8 / Anlage 61).

• Enthält eine Klassenarbeit auch eine Aufgabe zur Teilkompetenz Sprechen, so
muss diese nicht am Tag der Klassenarbeit überprüft werden.

• Die im Fach Englisch verpflichtende mündliche Prüfung in Jahrgangsstufe 10 (G9)
sollte möglichst im ersten Halbjahr stattfinden, damit eine schriftliche Klassenarbeit im
zweiten Halbjahr auf einzelne Elemente der ZP10 vorbereiten kann.

* Die frühere Vorgabe, dass eine Mindestanzahl von vier weiteren,
schriftlichen Klassenarbeiten nicht unterschritten werden darf, besteht nicht mehr. 

+ ggf. eine weitere
Teilkompetenz 

Schreiben und Leseverstehen (integriert) 
Grundlage ist ein Lesetext 

+ ggf. eine weitere
Teilkompetenz

Schreiben und Hör-/Hörsehverstehen (integriert) 
Grundlage ist ein Hör-/Hörsehtext. 

+ eine weitere
Teilkompetenz 

Schreiben und  
Verfügen über sprachliche Mittel (integriert) 
Impulsgesteuertes Schreiben ohne Textgrundlage 

Schreiben 
(verpflichtend) 

+ mindestens
1 aus

Leseverstehen * 

Sprachmittlung * 

Hör-/Hörsehverstehen * 

Sprechen 

Verfügen über sprachliche Mittel 
(isoliert) ** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Die Leistungsbewertung dient zum einen der Diagnose des bisher erreichten Lernstandes, 
zum anderen ist sie Ausgangspunkt für individuelle Förderempfehlungen.  

 
 
Korrektur, Rückgabe und Berichtigung von Klassenarbeiten 

• Positive Leistungen werden gewürdigt. Jede Klassenarbeit sieht zudem eine Rubrik mit in-
dividuellen Förderempfehlungen vor.  

• Fehlertypen werden mit den entsprechenden Korrekturzeichen aufgezeigt und klassifiziert.  

• Die Rückgabe der Klassenarbeit erfolgt im Rahmen einer Rückmeldung an die gesamte 
Klasse / den gesamten Kurs. Gelungenes und Fehlerschwerpunkte werden lehrerseitig vor-
gestellt und erläutert. Lediglich der Notendurchschnitt wird der Klasse / dem Kurs mitge-
teilt.  

• Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre sprachlichen Fehler schriftlich verbessern. 
 

Note   

 von (%) bis (%) 

1 100 89 

2 88 77 

3 76 65 

4 64 50 

5 49 25 

6 24 0 



 
Überblick über die Verteilung von Klassenarbeiten 

Die schriftliche Überprüfung der in den folgenden Tabellen ausgewiesenen verschiedenen Teilkompetenzen kann 
isoliert oder integriert erfolgen.  

Spanisch als 3. Fremdsprache ab Klasse 9 (Wahlpflichtbereich) 
 

 Erstes Halbjahr  Zweites Halbjahr 

Klasse 9  
(4 Klassenarbeiten) 

Schreiben   
+ Lesen  
+ Verfügen   
über sprach-
liche Mittel 

Schreiben   
+ Hören/  
Hörsehen  
+ Verfügen   
über sprach-
liche Mittel 

Schreiben  
+ Lesen   
+Verfügen  
über sprach-
liche Mittel 

Schreiben  
+ Hören/  
Hörsehen   
+ Verfügen  
über sprach-
liche Mittel 

Klasse 10  
(4 Klassenarbeiten) 

mdl. Kommu-
nikations  
prüfung 

Schreiben  
+ Lesen  
+ Verfügen  
über sprach-
liche Mittel 

Schreiben  
+ Verfügen 
über sprachli-
che Mittel 
+ Sprachmitt 
lung 

Schreiben   
+ Hören/  
Hörsehen  
+ Verfügen   
über sprach-
liche Mittel 

 
 
 

Mündliche Prüfung anstelle einer Klassenarbeit 
Gemäß APO SI kann eine Klassenarbeit durch eine mündliche Kommunikationsprüfung ersetzt werden. 
Die Prüfung setzt sich aus zwei Teilen zusammen, in denen zusammenhängendes Sprechen (Prüfungs-
teil1) und dialogisches Sprechen (Prüfungsteil 2) überprüft werden. Die Prüfungsaufgaben sind thema-
tisch eng an das jeweilige Unterrichtsvorhaben angebunden. Für die Bewertung der Prüfungsleistung 
wird das vom Ministerium empfohlene kriteriale Raster eingesetzt (vgl. https://www.standardsiche-
rung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/angebote/muendliche_kompetenzen/docs/VVzAPO-
SI_Anlage_55.pdf). In der Jahrgangsstufe 10 soll die 4. Klassenarbeit durch eine Kommunikationsprü-
fung ersetzt werden.  
 
 
Einsatz von Wörterbüchern 
Die Einführung in den Umgang mit ein- und zweisprachigen Wörterbüchern erfolgt schrittweise im 
Unterricht. In Klassenarbeiten werden Wörterbücher in den Klassen 9 und 10 noch nicht eingesetzt.  

 



 
 
4. Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ 
 

Der Bereich Sonstige Mitarbeit erfasst alle übrigen Leistungen, die im Zusammenhang mit dem Unter-
richt erbracht werden. Dies geschieht durch systematische und kontinuierliche Beobachtung der Kom-
petenzentwicklung (besonders in den Teilkompetenzen aus dem Bereich der mündlichen Sprachver-
wendung) und des Kompetenzstandes im Unterrichtsgespräch, in Präsentationen sowie in Gruppen- 
oder Partnerarbeit. Für eine detaillierte Übersicht sowie die damit einhergehenden Kriterien der Leis-
tungsbewertung dienen die Grundsätze der Leistungsbeurteilung der Kapitel 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.6 
des schulinternen Leistungsbewertungskonzepts als verbindliche Grundlage. 

 
  
 


